
Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte nach § 19 Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)

Antragsvoraussetzungen
Als Hochqualifizierte gelten insbesondere 
• Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen,
• Lehrpersonen mit herausgehobener Funktion oder wissenschaftliche Mitarbeiter in 

herausgehobener Funktion oder
• Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe der 

Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung (Ost) erhalten (2012: 57.600 EUR 
p.a. oder 4.800 EUR monatlich).

Vorzulegen bzw. nachzuweisen (im Original und Kopie) sind
• Vollständig ausgefülltes Antragsformular
• ein biometrietaugliches Lichtbild* 
• Nationalpass 
• vorläufiger oder gültiger Arbeitsvertrag mit genauer Stellenbeschreibung und Gehaltsangaben sowie 

vorhandene Diplome, Abschlüsse, Referenzen, usw. 
• Lebenslauf mit Bildungsweg
• Mietvertrag 
• Aktueller Krankenversicherungsnachweis 

(Bitte beachten Sie, dass im Einzelfall noch die Vorlage zusätzlicher Nachweise erforderlich sein kann.)

Verwaltungsgebühren
• Beantragung der Niederlassungserlaubnis 125 EUR
• Erteilung der Niederlassungserlaubnis 125 EUR 

Wichtige Hinweise
Es ist zu beachten, dass bei der Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung mit zusätzlichen Kosten in 
Höhe von 20,00 EUR zu rechnen ist. Es wird empfohlen, den Antrag auf den Antrag auf Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis wegen der durchzuführenden Sicherheitsbefragung rechtzeitig, mindestens 
zwei Monate vor Ablauf des gültigen Aufenthaltstitels bei der Ausländerbehörde zu stellen. 

Service
Auskünfte und das notwendige Antragsformular erhalten Sie während der Sprechzeiten am 
Serviceschalter im Erdgeschoss der Ausländerbehörde. Dort erfolgt auch die Entgegennahme Ihres
Antrages durch den zuständigen Sachbearbeiter. Bitte beachten Sie das Aufrufsystem. Informationen 
zur Erreichbarkeit und den Öffnungszeiten der Ausländerbehörde finden Sie unter 
www.leipzig.de/auslaenderbehoerde

----------
* Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fotografen oder unter www.bundesdruckerei.de
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